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Berichtigung der Richtlinie 89/392/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 183 vom 29. Juni 1989)

1. Seite 16, Anhang I, Nummer 1.1.3 Absatz 2 zweite Zeile:

anstatt: „daß sie die Gefahren aufgrund . . . benutzt werden kann“
muß es heißen: „daß sie ohne Gefährdung aufgrund . . . benutzt werden kann“.

2. Seite 17, Anhang I, Nummer 1.2.2 Absatz 3 zweite Zeile:

anstatt: „. . ., ihre Bewegungseinrichtung und . . .“
muß es heißen: „. . ., ihre Bewegungsrichtung und . . .“.

Berichtigung der Richtlinie 93/44/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Änderung der
Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für

Maschinen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 175 vom 19. Juli 1993)

1. Seiten 12 und 13, Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c) Ziffer iii) erhält folgende Fassung:

„— Aufzüge, die zwischen festgelegten Ebenen von Gebäuden und Bauten mittels eines Förder-
korbs dauerhaft verkehren, der an starren Führungen entlang fortbewegt wird, die gegenüber
der Horizontalen um mehr als 15H geneigt sind, und der bestimmt ist:

— zur Personenbeförderung,
— zur Personen- und Güterbeförderung,
— nur zur Güterbeförderung, sofern der Förderkorb betretbar ist (d. h. wenn eine Person

ohne Schwierigkeit in den Förderkorb einsteigen kann) und über Steuereinrichtungen
verfügt, die im Innern des Förderkorbs oder in Reichweite einer dort befindlichen Person
angeordnet sind,

— Personenbeförderungsanlagen, bei denen Zahnradfahrzeuge verwendet werden,

— Schachtförderanlagen,

— Bühnenaufzüge,

— Baustellenaufzüge zur Personenbeförderung oder zur Personen- und Güterbeförderung.“


